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Interpolation bei Wohnflächen
innerhalb der 5m²-Schritte 

Die Wohnungsgrößen des Basis-Nettomieten (Tabelle 2) sind 

in 5 m² Schritten aufgeführt. Die meisten Wohnungen liegen 

jedoch irgendwo dazwischen. Aus diesem Grund sind die dort 

aufgeführten Mietwerte auf die jeweiligen Quadratmeter um-

zurechnen (interpolieren).

Beispiel: 

Ermittlung von Zwischenwerten der Basisnettomieten (Inter-

polation), z. B. für eine Wohnung mit

n  einer Wohnfläche von 68 m²
n  einem Baualter bis 1918

Tabellenwerte: 65 m²  6,40   EUR / m²

Tabellenwerte: 70 m²  6,16   EUR / m²                

Differenz =   0,240 EUR / m²  für 5 m²

                                0,048 EUR / m²  für 1 m²

Die Differenz von 65 m² bis 68 m² beträgt 3 m².

3 x 0,048 EUR / m² = 0,14 EUR / m²

Dieser Wert wird von 6,40 EUR abgezogen. Die Basis-Netto-

miete für 68 m² beträgt demnach 6,26 EUR.

Inter- und Extrapolation der Basisnettomieten

Extrapolation bei Wohnflächen unterhalb 25 m² oder 
über 130 m² 

Wohnungen mit Wohnflächen unter 25 m² kommen nur in 

sehr geringem Umfang in Darmstadt vor. Deshalb berücksich-

tigt die Tabelle der Basis-Nettomieten nur Wohnflächen bis 

25 m². Um die Basis-Nettomieten auch für Etagenmietwoh-

nungen mit einer Wohnfläche unter 25 m² hilfsweise zu er-

mitteln, wird das folgende Vorgehen empfohlen: 

Beispiel: 
n  bei einer Wohnfläche von 20 m²
n  einem Baualter bis 1918

Zuerst den Klammerwert berechen (100 minus 20) zum Qua-

drat (= 80 x 80 = 6400) x 0,042 (= 268,80). Diesen Wert 

von 458,98 subtrahieren (= 190,18) geteilt durch Ihre Wohn-

fläche (20 m²). Dieses Ergebnis mutiplizieren mit dem Wert 

1,033 um somit die neue Basisnettomiete / m² zu ermitteln. 
n   Baualter ist „bis 1918“ oder „1949 – 1977“ 

Basisnettomiete in EUR  / m² lt. oben stehender Formel
n     Baualter ist „1919 – 1948“ 

lt. oben stehender Formel minus 0,30 = Basisnettomiete 

in EUR / m²
n   Baualter ist „1978 – 2007“ 

lt. oben stehender Formel plus 0,43 = Basisnettomiete in 

EUR / m²

Wohnungen mit Wohnflächen über 130 m² kommen nur in 

sehr geringem Umfang in Darmstadt vor. Deshalb berücksich-

tigt die Tabelle der Basis-Nettomieten nur Wohnflächen bis 

130 m². Um die  Basis-Nettomieten auch für Etagenmietwoh-

nungen mit einer Wohnfläche ab 131 m² hilfsweise zu ermit-

teln, wird das folgende Vorgehen empfohlen: 
n   Baualter ist „bis 1918“ oder „1949 – 1977“ 

458,98 geteilt Wohnfläche = Basisnettomiete in EUR / m² 

x 1,033
n     Baualter ist „1919 – 1948“ 

(458,98 geteilt Wohnfläche) minus 0,30 = Basisnetto-

miete in EUR / m² x 1,033
n   Baualter ist „1978 – 2007“ 

(458,98 geteilt Wohnfläche) plus 0,43 = Basisnettomiete  

in EUR / m² x 1,033

(458,98 – 0,042 x (100 – Ihre Wohnfläche)²) x 1,033

Wohnfläche

Anhang
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Der Begriff „wärmetechnische Beschaf-

fenheit“ steht für den gesamten Ener-

gieaufwand eines Gebäudes für Heizung 

und Warmwasser. Sie ist abhängig vom 

Wärmeschutz des Gebäudes, der Ener-

gieeffizienz des Heizungssystems und 

dem eingesetzten Energieträger (Erdgas, 

Öl, Strom, Kohle  …). Bewertet wird die 

wärmetechnische Beschaffenheit über 

den Primärenergiekennwert. Ein gerin-

ger Primärenergiekennwert entspricht da-

bei einer guten wärmetechnischen Be-

schaffenheit und in der Regel geringen 

Heizkosten. 

Vielen Vermietern dürfte der Primärener-

giekennwert ihres Gebäudes nicht be-

kannt sein. Dieser kann aus den berech-

neten Energiekennwerten ermittelt und 

substantiiert nachgewiesen werden, die 

auf Seite 2 des Energieausweises nach 

Energieeinsparverordnung (EnEV) 2007 

bzw. im Energiebedarfsausweis nach 

EnEV 2002 angegebenen sind. Zu be-

achten ist, dass die auf Seite 3 des Ener-

gieausweises (EnEV 2007) angegebenen 

Energieverbraucheskennwerte für die hier 

vorliegende Fragestellung nicht geeignet 

sind. 

Ermittlung des zur Bewertung der 
wärmetechnischen Beschaffenheit 
verwendeten Primärenergiekenn-
werts
Für Gebäude, bei denen nur Erdgas, Öl 

und / oder Strom für die Heizung und 

Warmwasserbereitung eingesetzt werden 

(ca. 90 % aller Gebäude), kann der Pri-

märenergiekennwert direkt von der Sei-

te 2 des Energieausweises (EnEV 2007) 

abgelesen werden (siehe Kreis in Grafik). 

Er entspricht dem dort dargestellten Pri-

märenergiebedarf „Gesamtenergieeffizi-

enz“.

Wärmetechnische Beschaffenheit

Für Erdgas, Öl, Strom

Für die Bewertung der wärmetechnischen  
Beschaffenheit zu verwenden
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Fern- / Nahwärme, Flüssiggas, Holz, sonstige erneuerbare Brennstoffe, Kohle sowie 
Mischsysteme mit diesen Energieträgern

1

11

Tabelle 2: Gewichtungsfaktoren

Energieträger Gewichtungs-
faktor

Erdgas 1,10

Flüssiggas 1,32

Heizöl 1,10

Strom 2,70

Fern- / Nahwärme 1,43

Holz und sonstige 
erneuerbare Brenn-
stoffe

0,77

Kohle (Briketts) 0,77

2

3

Tabelle 1: Beispiel

Bezeichnung

Endenergie- 

bedarf „Gesamt 

in kWh / (m2a)“

Gewichtungs- 

faktor

angepasster 

Primärenergiekenn-

wert kWh / (m2a)

Fernwärme 210 1,43 300

Strom 1 2,70 3

- - -

x

303Summe

 Z1 

+ Z2 

+ Z3 

<=

Für die Bewertung der wärmetechnischen Beschaffenheit zu verwenden

4

=
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Tabelle 2: Gewichtungsfaktoren

Energieträger Gewichtungs-
faktor

Erdgas 1,10

Flüssiggas 1,32

Heizöl 1,10

Strom 2,70

Fern- / Nahwärme 1,43

Holz und sonstige 
erneuerbare Brenn-
stoffe

0,77

Kohle (Briketts) 0,77

Für Gebäude, bei denen Fern- / Nahwär-

me, Flüssiggas, Holz, sonstige erneuer-

bare Brennstoffe und / oder Kohle für die 

Heizung und Warmwasserbereitung ein-

gesetzt werden oder bei Mischsystemen, 

in denen diese Energieträger vorkommen, 

erfolgt die Bewertung der wärmetechni-

schen Beschaffenheit über einen „ange-

passten Primärenergiekennwert“. Dieser 

berechnet sich in folgenden Schritten:

1.  Bezeichnung des Energieträgers 

und Endenergiebedarf „Gesamt in 

kWh / (m²a)“ von der Seite 2 des 

Energieausweises (EnEV 2007) in 

Spalte 1 und 2 von Tabelle 1 eintra-

gen. Dabei müssen alle Energieträger 

(auch Erdgas, Öl und Strom) berück-

sichtigt werden.

2.  Für jeden Energieträger den entspre-

chenden Gewichtungsfaktor aus Ta-

belle 2 ablesen und in Spalte 3 von 

Tabelle 1 eintragen.

3.  Endenergiebedarf „Gesamt“ und Ge-

wichtungsfaktor miteinander multipli-

zieren und das Ergebnis in Spalte 4 

„angepasster Primärenergiekennwert“ 

eintragen.

4.  Einträge aus Spalte 4 zusammenzäh-

len. Die Summe ist der gesuchte „an-

gepasste Primärenergiekennwert“ zur 

Bestimmung der wärmetechnischen 

Beschaffenheit.

Grobe Einschätzung der wärme-
technischen Beschaffenheit
Die wärmetechnische Beschaffenheit 

kann über den Energiebedarfsausweis 

nach Energieeinsparverordnung substan-

tiiert nachgewiesen werden. Um dennoch 

auch ohne vorliegenden Energieausweis 

eine Einschätzung zu ermöglichen, die-

nen die folgenden Anhaltspunkte.

Wird ein Gas- oder Öl-Niedertempera-

turkessel als Heizsystem angenommen, 

ist eine Unterschreitung des Grenzwer-

tes von 175 kWh / (m²a) üblicherweise 

bei vollständiger Dämmung von Außen-

wand, Dach und Kellerdecke / -fußbo-

den entsprechend den Bauteilanforderun-

gen der EnEV 2007 (Anlage 3, Tabelle 

1) und beim Vorhandensein von wärme-

schutzverglasten Fenstern möglich. Für 

die Unterschreitung des Grenzwertes von 

250 kWh / (m²a) reicht üblicherweise ei-

ne teilweise Dämmung des Gebäudes. 

Lediglich bei sehr großen Gebäuden mit 

effizientem Heizsystem kann der Primär-

energiegrenzwert von 250 kWh / (m²a) 

möglicherweise auch im ungedämmten 

Zustand unterschritten werden.

Für Gebäude, die mit Strom beheizt wer-

den, können die Zuschläge in der Regel 

nicht erreicht werden (Ausnahme: Strom-

heizung mit Wärmepumpe; Neubauten).

Die Wahrscheinlichkeit, die Primärener-

giegrenzwerte zu unterschreiten, wird 

grundsätzlich umso größer, je 

größer das Gebäude ist n

 mehr Außenwände an ein Nachbarge- n

bäude grenzen.

Hinweise
Mit der Einführung des Energieauswei-

ses durch die Bundesregierung sind die 

nach dem alten Mietspiegel 2003 aus-

gestellten Primärenergienachweise als 

substantiierter Nachweis für den Miet-

spiegel 2008 und dessen Fortschreibung 

nicht mehr gültig. Als grober Anhaltswert 

können die alten Primärenergiekennwerte 

durch die Multiplikation mit dem Faktor 

1,29 auf das neue Niveau umgerechnet 

werden. In der Regel kann der Energiebe-

darfsausweis nach EnEV 2007 mit gerin-

gem Aufwand auf der Grundlage der für 

den alten Primärenergienachweis erhobe-

nen Gebäudedaten erstellt werden. 

In der Energieeinsparverordnung 2009 

soll alternativ zum bestehenden Berech-

nungsverfahren die Berechnung der Pri-

märenergiekennwerte nach DIN V 18599 

zugelassen werden. Die so berechneten 

Primärenergiekennwerte sind als sub-

stantiierter Nachweis für den Mietspiegel 

Darmstadt 2008 und dessen Fortschrei-

bung nicht geeignet.

Tabelle 1: Ihre Berechnung des „angepassten Primärenergiekennwertes“

Bezeichnung

Endenergie- 

bedarf „Gesamt 

in kWh / (m2a)“

Gewichtungs- 

faktor

angepasster 

Primärenergiekenn-

wert kWh / (m2a)

x

Summe

=
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Das Amt für Wohnungswesen ist Ihr  

be    ständiger Partner in allen  

Wohnungsfragen

Wir sind für Sie da ...

in Fragen der Wohnungsbauförderung

Wir gewähren Ihnen ...
n Miet- und Lastenzuschuss
n Hilfe bei drohendem Wohnungsverlust

Wir vermitteln Ihnen ...

öffentlich geförderte Wohnungen

Und: Wir beraten Sie natürlich in allen  

Fragen des Mietspiegels

Wir sind telefonisch zu erreichen:

montags bis donnerstags

von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr;

13:00 Uhr – 15:00 Uhr

und freitags von

8:00 Uhr – 12:00 Uhr

Keine festen Sprechzeiten

Termine nur nach Vereinbarung

Amt für Wohnungswesen – ein Wort

zu unserer Arbeit / Telefondurchwahlen

Weitere

Kontaktadressen
 

Mieterbund Darmstadt  

Region Südhessen e. V.

Nieder-Ramstädter Str. 209

64285 Darmstadt

Telefon: (0 61 51) 4 97 99-0

Telefax: (0 61 51) 4 97 99 50

www.mieterbund-darmstadt.de

Haus & Grund Darmstadt e. V.

Landwehrstr. 1

64293 Darmstadt

Telefon: (0 61 51) 1 79 35

Telefax: (0 61 51) 29 50 42

www.haus-und-grund-darmstadt.de

WI-Bank

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

Strahlenbergstraße 11

63067 Offenbach

Telefon: (0 69) 91 32-01

Telefax: (0 69) 91 32-46 36

www.Wibank.de

Kreditanstalt für Wiederaufbau

Palmengartenstraße 5-9

60325 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 74 31-0

Telefax: (0 69) 74 31-29 44

www.kfw.de




